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Eıne Verfassung für EKuropa?

Der Prozefß der Integration Europas 1st iın eıne Cut Phase eingetreten, die durch eıne
hochkomplexe und vielschichtige Gemengelage der lösenden Probleme gekenn-
zeichnet I1St. Die Europäische Unıion steht gleichzeitig VE quantıtatıven W1€E qualita-
tiven Herausforderungen bisher nıcht gekannter Dımensıion. Sıe schickt sıch A  9 be-
reits 1mM Jahr 2004 den Kreıs ihrer Mitglieder zehn un: och 1im laufenden
Jahrzehnt wenı1gstens 7We] weıtere Staaten erweıtern. Zugleich mu{fß S1e die
dafür erforderlichen, schon lange aufgeschobenen Reformen ihrer institutionellen
Binnenstruktur endlich 1Ns Werk setizen die Europäische Unıion 1in der Vertas-
SUNg 1St, diese doppelte ast schultern, 1st eıne berechtigte un spannende Frage

In iıhrer „Erklärung VO  e Laeken“ VO 15 Dezember 2001 haben dıe 1mM Uuro-
päıschen Rat versammelten Staats- un:! Mınıisterpräsiıdenten eıinen „Konvent rAbER

Zukunft Europas” einberuten. Er soll bıs Mıtte 2003 Antworten auf die zentralen
Fragen einer Retorm der Europäischen Unıion erarbeıten und entsprechende Ent-
scheidungen der für 2004 vorgesehenen nachsten Regierungskonferenz vorberei-
en Es 1St allgemeıne Überzeugung, da{fß diese Retform keinen Autschub mehr dul-
det un: da die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Unıion nıcht zuletzt davon
abhängen wırd, ob sıch die Empfehlungen des Konvents als eın 1ın sıch konsıstentes
Gesamtkonzept fr diese Reform un: damıt für eıne CUe Vertafßtheit der Unıion
weılsen können.

Die diesem Reformkonvent gestellte Aufgabe SE inhaltlıch nıcht leicht
schreiben. Der Text der Erklärung VO  a Laeken benennt FAGE eıl sehr detailliert
zahlreiche Probleme, Deftizite un! Zıele; Fachleute haben In ıhr mehr als S43 kon-
krete Fragen gezahlt, auf die der Konvent eıne Antwort suchen soll

Die letztlich zentrale Problemsubstanz liegt treilich ohl doch 1n der 1n der
Laekener Erklärung selbst eher och behutsam tormulhierten rage, welches die
„Kernbestandteıile“ eıner „Vertassung“ für die Europäische Unıion se1n hätten
un: auf welchen „ Werten“ eıne solche Verfassung aufruhen könnte. Der Konvent
soll also nıcht LUr fragen, ob die Europäische Unıion 1n Verfassung se1 un:! W1€
ıhre Kräfte gestärkt werden könnten. Er soll darüber hınaus die Frage prüten, ob
diese Unıion jetzt nıcht auch eıne Verfassung haben sollte. Es 1ST also durchaus
laubt, diesen Reformkonvent zugleich als Verfassungskonvent bezeichnen un:!

verstehen, auch WE nıcht als verfassungsgebende Versammlung agıeren
kann, sondern autf die Erarbeitung möglichst konsensfähiger Empfehlungen
se1ne Auftraggeber angewl1esen bleıibt.
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Die tolgenden Überlegungen konzentrieren sıch auf dieses Grundvorhaben un
damıt auf die Frage, ob un Aaus welchen Gründen Europa Jetzt eıne Verfassung
braucht. Auf dıe ohnehın meı1st L1UT och VO  ' Fachleuten beherrschbaren Detauils
der Reformproblematik werden WITr uns also 1Ur and einlassen.

Stattdessen wollen WIr uns mM zentralen Aspekt der Gesamtthematık auch mMI1t
einıgen eher grundsätzlichen Reflexionen anzunähern versuchen. 1ıne kurze Y1N-

dıe hıstorischen Abläufe der europäıischen Integration WITr d N einıgen
polıtık- un handlungstheoretischen Folgerungen führen, dıe auch für die Gegen-
Wart beherzigenswert erscheinen. Staats- un verfassungstheoretische Hınweise le1-
ten Z Problem der demokratischen Legıitimität ber. Nach dieser Grundlegung
annn Aln die zentrale rage, ob für das bereıits eıner Unıion zusammengeführte
Europa 11U auch ormell eine Verfassung 1m vollen Juristischen Sınn des Begritfts
geschaffen werden sollte, ausführlicher MmMIt ıhrem Fur un:! Wıder erortert werden.
[)as schlieft natürlıch eıne Besinnung darauf e1n, auf welche geistig-1deellen
Grundlagen denn dieses (GGemeinwesen Europa seıne Exı1ıstenz auf Dauer un: VeEeI-

Läßlich gründen annn 1ne vollgültige Verfassung der Europäischen Unıion würde
diese Grundlagen Ja benennen un: ach Möglıiıchkeit 1ın verbindliches Rechtei-
Zzen mussen. Abschliefßend wiırd annn bedenken se1n, mıiıt welchen Erwartungen
dıe europäıischen Christen un ıhre Kırchen sıch der öffentlichen Diskussıion
eiıne Verfassung für Europa beteiligen sollten.

Die Komplexität des Themas wiırd vielfach 11LUr Andeutungen un: weıterführende
Hınweise erlauben. uch wırd ein schneller Wechsel der Perspektive oft nıcht
vermeıden se1In. Im 1er gegebenen Rahmen können WIr aber vielleicht ehesten

einem ıntensıveren Verständnis der Diskussionen gelangen, die uUu1ls$s erwarten

Glaubensgeleitetes Grundvertrauen und realistische Politik

Mıt der Gründung der ontan-Unıon durch die Eerstien sechs Mitgliedsstaaten eNtTt-

stand 1951 e1in polıtisches Gebilde VO vanzlıch Struktur, das entscheidend
durch das Merkmal der Supranationalıtät epragt W AaTfl. uch ach eiınem halben
Jahrhundert mu{ dieses Ereign1s als eın wahrhaft revolutionärer Akt WCCI -

den Von einer oroßen Vısıon erfüllt, haben damals verantwortliche Politiker gC-
meınsam un! alle Bedenken eıne epochemachende Entscheidung getroffen
un unverzüglıch mıiıt ıhrer konkreten Umsetzung begonnen.

Fur das, W as INa  e} gemeınhın als „realıstische Politik‘ bezeichnen pflegt, hat
sıch damıt eın Denkhorizont aufgetan. Letztlich IST damals die geläufige Re-
deweise, da{fß 1eSs oder Jenes „polıitisch unmöglıch“ sel,; als armseliger Alıbiversuch

worden. Wer dıie Bedingungen reflektiert, denen der Begınn der
ropäaıschen Integration damals stand, 1sSt Ja unwiıllkürlich auch Jene Berichte C1I-

innert, ach denen David Ben Gurion be]l der Gründung des Staates Israel seiınen
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Mıtstreıtern mıt den Worten: „Wer nıcht Wunder olaubt, 1St eın Realist!“ Mut
zugesprochen haben soll! Denn dıe taszınıerende Motivationskraft dieses Satzes
un das mi1t ıhm bezeugte Grundvertrauen siınd otfenbar bıs 1ın seıne relig1öse Dı
ension hıneın auch be] denen wirksam SCWESCIL, die damals ach der Katastrophe
des /7weıten Weltkriegs den Plan Hür eıne triedliche Eınıgung uNseTrTEesS Kontinents
entworten un! die ersien konkreten Schritte auf s1e hın ZeEWaART haben Robert
chuman un! mMI1t ıhm Jean Monnet, Konrad Adenauer un: Alcıde de Gasperı1 sınd
unzweıtelhaft VO  ; diesem Gelst eınes ylaubensgeleiteten Grundvertrauens
SCWESCH. Wır sollten das als notwendiges Element eınes überzeugenden e
klärungsmusters für ıhr Handeln akzeptieren un: testhalten.

ber diese Maänner haben natuürlich auch gewußßst, dafß dıie ınnere Logik Jenes Sat-
Z.C5 nıcht umkehrbar 1ST. uch WCT Sanz fest Wunder glaubt, sollte nıcht allein
deshalb schon als Realist gelten, un ZW ar wenıger, Je mehr sıch darauf
verlassen pflegt, da{f s1e bestimmt auch eintreten werden. Wır sollten deshalb auch
eIMn Diktum VO arl Kraus in UNSCITIEC Betrachtungen einbezıiehen: „Wahre Avant-
garde 1ST 11UT die mutıge Rückkehr ZANT: Vernunft.“ Der Nutzen, Ja dıe Unentbehr-
ıchkeıit oroßer Vısıonen, die durchaus ber das gegenwärtıg erreichbar Erschei-
nende hinausgreiten, 1sSt damıt treilich nıcht bestritten. Mıiıt der „mutıgen Rückkehr
ZUT Vernunftftt“ 1St vielmehr VOT allem die nüchterne Analyse der realen Lage un!
das beharrliche, verstandesgeleitete Sıch-Finlassen auf die Wiıderstände un Be-
dingtheiten vemeınt, die einer solchen grofßen Idee entgegenstehen un ın der P —
lıtischen Praxıs „das geduldıge Bohren harter Bretter mMI1t Augenmais un!: Leiden-
schaft“ notwendig machen. Die reinen „Macher“;, dıie LLUT die Machbarkeıit VO

allem un: sıch selbst ylauben, siınd also keineswegs „dıe wahre Avantgarde“,
un die Naıven den Wundergläubigen siınd CS auch nıcht. Be1 der „Vernunft“
als dem Ziel jener Rückkehr Z wahren Fortschritt darf INa  ' also gerade nıcht

Jene Art VO  — kruder Rationalıität denken, die sıch 1n der Berechnung eıgener
Vor- un: Nachteile erschöpftt. Wahre Avantgarde findet sıch vielmehr dort, die
Entschlossenheıt, Schritt für Schritt vorwarts gehen un sıch auch VO ück-
schlägen un: Enttäuschungen nıcht entmutıgen lassen, 1St VO eıner
oroßen Vısıon, VO einem oläubigen Grundvertrauen un VO  - der Überzeugung,
da{fß DuLe Politik 1n der Tat unmöglıch Erscheinendes bewirken annn uch
diese FEinsicht 1St für Thema nıcht wenıger wiıchtig als die Erinnerung die

Faktizıtäten.

Erweıterung und Vertietung
Freilich Aflßt ErSt deren Kenntnıiıs ZEWISSE Gesetzmäßsigkeıiten 1mM Prozefß der fort-
schreitenden Eınıgung Europas un dıe typıschen Wıderstände erkennen, die den
nächsten Entwicklungsschritten ımmer wıieder entgegengestanden haben
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Als Großbritannien ach dem Fortschreiten der Sechs VO der och CN be-
Europäischen Gemeiinschaft für Kohle un: Stahl Zur Europäıi-

schen Wırtschaftsgemeinschaft (EWG die Miıtgliedschaft beantragte, scheiterte
sSsein Beıtrıtt zweımal Veto Frankreichs. Charles de Gaulle befürchtete wohl, da{ß
die USA be1 eıner Miıtgliedschaft Großbritanniens der besonderen anglo-
amer1ıkanıschen Beziehungen eınen orofßen Einflufß auf die Gemeınnschaft ZEWIN-
HEH und da{ß se1n eigener Führungsanspruch durch Großbritannien stärker bestrit-
ten werden könnte, als das AaUuUs naheliegenden Gründen VO Deutschland her

W 3aT.

Schließlich konnten annn 1aber 1973 Grofßßbritannien, Dänemark un: Irland als
eCu«e Mitglieder 1n der Gemeimnnschaft begrüßt werden. Für diese Erweıterung wurde
treıiliıch ein hoher Preıs bezahlt, weıl das Prinzıp der Eınstimmigkeıt für alle wichti-
CM Entscheidungen EFNELH: testgeschrieben wurde. [)as mu{fite sıch für dıe weıtere
Vertietung der Integration als ein schwerwiegendes Hindernis erweIlsen. Als der
nächste Erweıiterungsschub mıiı1t Griechenland un: mI1t Spanıen un Portugal

die Zahl der Miıtglieder auf zwolf anwachsen lıefß, brachte der als „Einheitli-
che Europäische Akte“ bezeichnete Vertrag VO  — 195 / deshalb Schritte e1-
HET stärkeren Berücksichtigung des Mehrheitsprinzı1ps.

Da{fßs weıtere Schritte auf diesem Weg unabdıngbar für die Sıcherung ihrer and-
lungsfähigkeıt se1ın würden, wurde für die Gemeinschaft endgültig unübersehbar,
als 1995 1m nächsten Erweiterungsschub mıt Schweden, Finnland un! Osterreich
dıe Zahl der Mıtgliedsstaaten auf 15 anwuchs. Die veränderten weltpolitischen
Konstellationen lıeßen treılıch längst auch verstärkte Anstrengungen J: qualitati-
VE Vertiefung un damıt instiıtutionellen Reformen als übertällig erscheinen.
Schon der Vertrag VO 1987 hatte deshalb die Gemeinschaft VO auf das Zie]
eıner Europäischen Unı0n verpflichtet. Miıt dem 1n Maastricht 1991 beschlossenen,

November 1993 1n Kraft getretienNenN Vertrag Wr dieses Zie] tormal zunächst
erreicht. ber der Vertrag selbst hatte mıt dem Jahr 1996 bereits den Zeıtpunkt
benannt, dem eıne Fortschreibung sel1nes Inhalts notwendıg werden würde. LDem
wollte der Vertrag VO  > Amsterdam schon 1997 niherkommen. Dıie damals für das
Ende des Jahres 7006 projektierte Regierungskonferenz VO Nızza hat treilich den
Reformstau ın der Europäischen Unıion nıcht abbauen können. Seitdem lautfen un

parallel den Verhandlungen MmMı1t den Staaten, dıe möglichst 2004 1ın einer
Beıtrıttswelle Mıtglieder der Unıion werden wollen dıe Vorarbeiten für eiıne
weıtere Regierungskonferenz, dıe 1m selben Jahr ber dıe Empfehlungen des Jetzt
tagenden Verfassungskonvents befinden un: ber eiıne Verfassung für eıne erneut

vewachsene un: zugleich durchgreitend reformiıerende Europäischen Unıion
einen Beschlufß fassen soll

In der Geschichte der europäischen Eınıgung sınd also 1n $ast regelmäfßigem
Wechsel Zeitabschnitte aufeinander gefolgt, 1n denen jeweils entweder eiıne quantı-
tatıve Erweıterung des Kreıises der Mıtgliedstaaten oder 1aber eıne qualitative Ver-
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tıiefung ihrer Integration 1mM Vordergrund der polıtischen Bemühungen stand.
Natürlich blieb dabei 7zwischen der Aufgabe der Intensivierung der institutionellen
Strukturen un: der Neuorientierung auf die vermehrten quantıtatıven Herausfor-
derungen eın wechselseıtiges Bedingungs- un Spannungsverhältnis erhalten.
In der Rückschau annn INan deshalb den Eindruck gewınnen, da 1ın Jjenem Wech-
selspiel 7zwischen „Erweıterung“ un!: „Vertietung“ dıe jeweıls gerade dominıerende
Zielsetzung EBÄAG un! 1Ur EexXteNSIV verfolgt worden ist;, da spater die ZU-

o1g€ Wiederauftnahme der jeweıls anderen Zielsetzung möglıch blieb In dieser Wel-
lenbewegung der Prioritäten scheıint also jeweıls eher eıne Optimierung des \ch-
SEGT Erweıterungs- der Vertietungsschritts als selne Maxımierung für sinnvoll
angesehen worden se1n. So drängt sıch, auch WEECI1111 das paradox klingen INas,

LLetzt der FEindruck auf, da 1n der Vergangenheıt die wirklich voranbringende
Triebkraft FT Erreichung des jJeweıls nächsten Teilziels VOT allem eın hohes Mafß
VO  3 kluger Geduld SCWESCH se1l

Fur dıe Gegenwart un: die überschaubare Zukunft scheint aber 11U VO  5 alledem
tast nıchts mehr gelten können. Die tradıtionelle Frage: „Vertiefung oder 1WEe1-
terung?” benennt aum och eıne realistische Alternative. Vertiefung UuN Erweıte-
LUNS werden jetzt nıcht TUET: gleichermafßen, sondern auch gleichzeıt1ig als NnNOoLweEeN-

dig, Ja als unausweichlich angesehen. SO erscheıint 65 auch fast unmöglıch, die
Probleme des bevorstehenden Erweiterungsschubs och vorrangıg mI1t den Kate-
gorıen eıner Optimierungsaufgabe ertfassen wollen. Die Zahl der bereits als Be1-
triıttskandıdaten akzeptierten Staaten und die vorgesehenen Zeıtpläne lassen opt1-
male LOösungen jedenfalls als eher unwahrscheinlich erscheinen. Zudem hat sıch dıe
Kraft der Europäischen Unıion un der Regjierungen ıhrer Mitgliedsstaaten eıner
durchgreitenden, den zukünftigen Aufgaben ANSCINCSSCHCH Reform ihres eigenen
institutionellen Gefüges un: damıt eiıner wırksamen Vertietung ıhrer Integration
1n den etzten Jahren als eher schwach erwıesen. [ )as wachsende Mafß uro-
pamüdıgkeıt, das dıe Meinungsforscher be1 den Bürgerinnen und Bürgerna
chen, schien auch be]l den verantwortlichen Regierungen sıch oreiten.

Die „Verfassungsfrage“ eıne komplexe Diskussion

Der „Konvent AGEHE Zukunft der Europäischen Union“ 1ST 28 Februar 2002
seıner konstitulerenden Sıtzung usammengetreten. Er hat inzwischen schon mehr
als dıe Hältfte des /Zeitraums zurückgelegt, der ıhm für die Bewältigung seıiner Auf-
vabe eingeräumt 1st*. Der „Laekener Erklärung“ tolgend, die die Verfassungsfrage
erst Ende un! ach der Aufzählung aller konkreten Reformprobleme aufge-
worten hat, haben die Probleme der institutionellen Struktur zunächst 1mM Vorder-
grund gestanden. Arbeitsgruppen beraten ber Folgerungen AaUuUs dem Subsidiarıtäts-
prinzıp un! eıne effektivere Kompetenzverteilung und behandeln Probleme der
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gemeınsamen Außen- un:! Verteidigungspolitik, der nneren Sıcherheit un: der
Justız SOWI1e der Wıirtschafts- un: Sozıalpolitık.

ber Valery Giscard d’Estaing, der Präsiıdent des Konvents, hat bereits ach
nıgen onaten in eıner Art öffentlichen Zwischenberichts auch erklärt, „den Mıt-
oliedern des Konvents“ sSCe1 „bewulßßst, da sS1Ee Ende ihres Mandats die künftige
Vertassung FEuropas oder einen Verfassungsvertrag vorlegen mussen“ * Die
rage, ob 6S wirklıich einem 1mM substantiellen Sınn als Verfassung verstehen-
den Dokument kommen werde, scheint also einerseıts bereıts entschieden se1n.
Entsprechende Nachrichten häufen sıch [)as Präsıdium des Konvents ll och
VOTL dem Jahreswechsel eınen Entwurf für eınen solchen Verfassungstext vorlegen.
Führende Mitglieder der CD  ( haben auf Anregung der Europäischen Volkspartei
bereıts eınen Vorschlag erarbeıitet*, un! auch Jack Straw, der Aufßenmuinister rofs-
brıtannıens, hat sıch eindeutig für eıne europäıische Verfassung ausgesprochen”.

Andererseıts annn I111all 1aber ohl doch nıcht davon ausgehen, da{fß diese rund-
satzdıskussıon Zanz abgesehen VO  . den vielfach umstrıttenen Problemen der 1N-
haltlıchen Ausgestaltung eıner zukünftigen Vertassung wirkliıch schon Ende
se1 Mıiıt Siıcherheit 1St och offen, ob das die Empftehlungen des Konvents —
menfassende Dokument ausdrücklich als Entwurtf tür eine „Verfassung“ bezeichnet
oder ob CS 1n der orm elınes ErNEeNUt VO den Regierungen schließenden Vertas-
sungsvertmges vorgelegt werden wırd Die Antwort darauf hangt natürlich aufs
ENSSTE m1t der zentralen Frage9ob die Europäische Unıion zumiındest
bıs auf weıteres auf der vegenwartıgen Integrationsebene eines „Staatenverbun-
des“® verharren der ob S1€E doch 1ın Rıchtung auf eiınen europäıschen Bundesstaat
weıterentwickelt werden soll Zugleich hängt S1Ce aber auch CHNS VO den ber-
legungen ab,; W1€ enn für das Vorhaben einer Verfassung eıne überzeugende Legı-
timationsgrundlage werden könnte. Nıcht ohne Grund wırd Ja 1n der
Europäischen Uni0on ein deutliches Demokratiedetizit beklagt. Für dessen ber-
windung oder doch Verminderung 1St aber die überzeugende Legıitimierung einer
Verftassung traglos VO  . höchster Relevanz.

Staats- un: verfassungstheoretische Anfragen
Be]l alledem sieht 111all sıch zugleich auf einıgengProblemstellungen
zurückverwiesen, die nıcht zuletzt iın Deutschland ebhaft un: kontrovers erortert
werden. Zum einen sınd WIr 6S gewohnt, dıe Phänomene „Vertassung“ un:! AStaat®
1n eiınem CI1SCIL; Ja unautlöslichen Zusammenhang sehen. uch WE das ımmer
och bekannteste Lehrbuch des deutschen Verfassungsrechts VO Konrad Hesse die
Vertassung eıner zentralen Stelle als „die rechtliche Grundordnung des Gemeıln-
wesens“ beschreıibt, bleibt doch ein 7Zweıftel der Bezogenheıt der Ver-
fassung auf den Staat. IDDenn dıe Verfassung, fährt Hesse fort, „bestimmt die eıt-
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prinzıpıen, ach denen politische FEinheit sıch bılden un: staatliche Aufgaben
wahrgenommen werden sollen“ ® So tinden WIr dıe Verfassung auch als dıe
„höchstrangıge normatıve Aussage ber dıe Grundprinzıpien der Herrschafts- und
Wertordnung 1m Staat“? der als die rechtliche Ordnung des Prozesses der Inte-

oratıon bezeichnet, 1n dem „der Staat seıne Lebenswirklichkeit hat“ 10 Gerade mMI1t
der Verfassung bılde sıch dıe vollständige Gestalt des Staates au  N m Macht-
zZuweısung un: Freiheitsgewähr, 1n Organisationstrukturen, Zielen un: Grenzen
der Staatsgewalt SOWI1e 1ın den Grundrechten der Bürger” Im neuzeıtlichen Ver-
fassungsstaat schließlich „bilden Staat un:! Verfassung eıne integrale und spezitische
FEinheıit“ 12 ohne treılich deshalb ıdentisch se1n. Begritf un: Sache der Vertassung
erscheınen also auf den Staat un!: dabel vorrangıg autf den Iypus des neuzelt-
lıchen Nationalstaats bezogen, den WIr Ja auch beim Termıinus „ Staat- regel-
mäfßie ZUerst denken.

Nun aber soll eine „Verfassung“ verbindlich un: zukunftsweisend Antwort aut
die rage ach der Rechtsnatur der Europäischen Union geben eıner politischen
Realıität also, die ZW al angesichts ıhrer unbezweıtelbar supranatiıonalen Strukturen
eindeut1ig nıcht als Staat un: nıcht einmal mehr mı1t den Kategorıen eines Staaten-
bundes, andererseıts aber auch keineswegs bereıts als Bundesstaat begriffen werden
”annn un: sıch 1mM übrıgen nıcht einmal darüber 1m klaren 1St, ob S1Ee überhaupt Je
eın solcher werden 11l Gerade diejeniıgen, diıe AUS welchen Gründen auch ımmer

dıe Europäische Unıion entschieden nıcht einem Bundesstaat weıterentwickelt
sehen möchten, kritisıeren das Vorhaben, 1U eıne Verfassung schaffen, beson-
ers heftig, weıl S$1C befürchten, da: Just diese Vertassung den Anhängern eıner bun-
desstaatlichen Lösung als eın gewissermaisen automatısch funktionierendes Vehikel
ZuUur Erreichung ihres Ziels dıenen könnte.

FEın weıterer Aspekt WULSGCIEXE STAaAatSsS- un: verfassungstheoretischen Iradıtionen
komplizıiert diese Diskussion zusätzlich. In uUuNseTICIN Denken ber den Staat spielt
die Lehre VO  e seınen „dreı FElementen“ och ımmer eıne beträchtliche Rolle Staats-
volk, Staatsgebiet, Staatsgewalt. Fehlt S einem dieser re1l Elemente, soll VO

„Staat nıcht dıe ede se1n können. 1 )a erscheıint CS annn auf den ersten Blick 1L1UTE

tolgerichtig, eiınem supranatiıonalen Gebilde, dem CS 1mM Sınn dieser Lehre 1insoweıt
notwendig der „Staatlıchkeıt“ tradıtioneller Nationalstaaten mangelt, auch keıne
Verfassung 1m überkommenen Verständnıs dieses Begriffs zubilligen wollen. Die
Vertechter solcher Bedenken stutzen sıch VOL allem auf das Argument, da{fß C3S; selbst
WECNN 6C velänge, eiıne oleichsam „souverane”, einheıitliche Autorität m1t vewalten-
geteilter Gesamtzuständigkeıit für das Gebiet der Europäischen Unıi0on
schaffen, Ende doch einem europäischen „Staatsvolk“ tehlen werde. Nur eın
solches, wirklich geemtes europäisches 'olk könne aber eıner Verfassung Ende
die volle Legıitimität verleihen. Deshalb solle einem erneut fortgeschriebenen Ver-
LYAQ der Vorzug gegeben werden, der auch weıterhın VO Konsens der Regierun-
SCH un höchstens der nachfolgenden Zustimmung des Europaparlaments un!: der

aD
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natiıonalen Parlamente SCIIl könne Von „Verfassung könne un
solle ann aber nıcht dıe ede se1ın !®

Solche Finwände können durchaus die Befürworter Verfassung VOL Ilusio-
NeN un: darüber hınaus alle Seiten davor arnen, sıch vorschnell oroßen
Spannung 7zwıischen Vısıon un Realıtät entzıehen, die den CUTO-

päıschen Integrationsprozefß SECIT Begınn gepragt hat * ber S1C INUSSECNMN ‚aP0l

dennoch auch ıhrerseıits auf ıhre Stichhaltigkeit hın befragt werden

Prütung der Einwände

Als erstes sollte nıcht übersehen werden, da{fß die ‚Lehre VO  — den rel Staatsele-
mMenten selbst das Problem ANSCIMNCSSCHECNH Verständnisses moderner Staat-
ichkeit och keineswegs hinreichend ausleuchtet Wegen iıhrer positivistischen
Grundstruktur IST. S1IC schon der We1i1marer eıt verschiedentlich heftig krıitisiert
un: VO Rudolf Smend als „widersinn1g un! unmöglıch 615 bezeichnet WOI-

den Denn Sa verhindere gerade das Verständnıis des als „Integration“ beschriebe-
LIC1IN Finıgungsprozesses VO dessen permanenter Wiederholung das (semeınwesen
ATSTE eigentlich ebe un ZUr!r Wirklichkeit komme16®

Von allzu Anlehnung die Dreı Elementen Lehre der Diskussion
C111C europäıische Verfassung MU: aber auch der Sachverhalt abraten, da die

Ort ursprünglich einheitliche Staatsgewalt der das ZEEINLE Staats-
volk auf klar umgrenzten Staatsgebiet zusammenlebe, ıhre Struktur Ja bereits
erheblich geandert hat S1e 1ST jedentalls längst nıcht mehr einheıtlich WIC S1C

einmal SCWCECSCH SC1I1 INa Schon MIt der Bereitschaft der Bundesrepublik Deutsch-
and Hoheitsrechte auf die Europäische Unıiıon übertragen, hat sıch doch auch
ıhre CISCILIC „Staatlıchkeıt dem Charakter un!: der Substanz ach verändert, un:
Zungeachtet des Faktums, da{fß SIC als Nationalstaat tortbesteht.. Da der Begrıiff
der Souveränıtät, WEn nıcht gal schon obsolet, zumiıindest gahz MECUu definiert WCI-

den mufß, 1ST ohnehın uUunumsftrıtten uch die CNSC Anbindung des Verfassungsge-
dankens dıe reale Gegebenheıt Natıonalstaates bufßt damıt erneut ber-
zeugungskraft G Die einzelnen europäischen Staaten sınd erkennbar 1ı
WECNISCI der Lage, für sıch alleın gestaltungsmächtig Europa oder al welt-
polıtischen Zusammenhängen wırksam SC1II1 DDaran Ündert auch die Tatsache
nıchts da die tatale Neıgung populistischen Alleingängen wıeder einmal
durchbricht 18

In der Dıiskussıion, ob s tunliıch un: nutzlıch SC1 für Europa CI Verfassung
schaffen, darf aber auch das Element der Prozeßhaftigkeit nıcht außer cht ble1i-

ben, das die bisherigen Verliäufe der europäıischen Integration C111-

drucksvoall Cpragt hat Es 1ST iınsbesondere dieses Flement das C116 statische F1ı-
XICFUNg auf bestimmte Zeitpunkte un: letztlich jede Betrachtungsweise als
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problematisch erscheinen läfßt, dıie 1ın eigentümlıch ahıstorischer Verengung dem
vereinten Europa eıne „Verfassung“ PTE gew1issermafsen als Schlufßstein selınes Hau-
SCS zubillıgen moöchte.

Manche solcher statıschen Betrachtungsweisen stutzen sıch ann zusätzlich auf
das Argument eıner tehlenden europäischen Identität. Solange diese nıcht gegeben
sel, könne eINE Verfassung für Europa nıcht das leisten, W as jeder Verfassung auf-
gegeben se1 namlıch „polıtische Einheit un rechtliche Ordnung“ stitten 1?. (3€=
wiılß hat die Frage, W as eigentlich 1m etzten „europäıische Identität“ ausmache, be-
trächtliche Tiefendimensionen, dıie och keineswegs hiınreichend ausgelotet sınd
Dennoch legen die Entwicklung des etzten Halbjahrhunderts un: die polıtische
Wirklichkeit 1n Europa heute eher eıne gegenteılıge Sıchtweise ahe Das, W as sıch
1n der Europäischen Unıion stuftenweıse polıtischer UOrganısatıon un: den enNt-

sprechenden rechtlichen Strukturen entwickelt hat, hat 1n einem permanenten Pro-
e{ auch europäische Identität wachsen lassen. Daiß mehr als 300 Millionen Men-
schen auf ıhre me1lst liebgewonnene alte Währung verzichten un: 1m Ergebnis eıne
gemeınsame (l akzeptieren, ist dafür ur der zeıitlich letzte augentällige Beweıs.
Und diese sıch 1mM Prozefß bıldende europäische Identität S1e schıen, 1111l sollte das
nıcht VErSCSSCH, Begınn dieses Prozesses dem Nullpunkt nahe, Ja total VeCI-

schüttet hat wıederum ıhrerseıits dıe Entwicklung der instıtutionellen Strukturen
dieses politischen Geme1nnwesens permanent befruchtet un!: ıhren weıteren Ausbau
vorangebracht. Die Abfolge der orofßen europäischen Vertragswerke belegt das e1IN-
drucksvoll.

Es 1St L1U ZW ar ftast schon e1in Gemeinplatz, dafß Europa sıch ımmer wıeder BiS)  e

se1nes Herkommens AUS den Wurzeln der antıken Klassık, der jüdısch-christlichen
Geistestradıition und der Aufklärung bewuflt werden musse. Bereıts dieser dreıta-
che Quellgrund seıner Kultur un! Geschichte verweıst aber darauf, da die Iden-
t1tÄät Europas immer schon eine Identität der Vielfalt SCWESCH iSt un! deshalb auch
für die Zukunft nıcht VO einem talschen Biıld unıtormer Einheit her gedacht WCI-

den dart Gerade die Realität der Vieltalt kultureller Tradıtionen, der Sprachen und
auch der Religionen un Weltanschauungen W arlr un bleibt eın wesentliches Ele-
Ment europäıscher Identität. Eben deshalb gehören Ja Menschenwürde, Menschen-
rechte, Freiheit un: wohlverstandene Toleranz iıhren ausschlaggebenden Be-
stiımmungsmerkmalen.

Es 1St nıcht zuletzt diese europäische Identität der Vieltalt un: dıe Sıcherung
ihres Wachstums, die eıne weıtere Staärkung der polıtischen Einheit Europas und
eıne och wırksamer Gewährleistung seiıner rechtlichen Ordnung notwendig
erscheinen Alst i1ne zuLe Verfassung 1St dafür aber hne 7Zweıtel das wırksamste
Instrument.
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Brüssel die unkontrollierbare Übermächtigung?
] )as vorläufige Gesamtbild der bisherigen Überlegungen ASt also dıe angesprochenen
FEFinwände das Vorhaben eiıner europäischen Verfassung nıcht als überzeugend
erscheıinen. Es mu{ NUu  — aber och durch den inwels auf einen Problemkomplex
vervollständıgt werden, der zurecht vielfach un nıcht zuletzt auch VO „Luropa-
Skeptikern“ kritisch erortert wiırd und doch zugleich das vielleicht stärkste Argument
für die Schaffung eiıner vollgültigen Verfassung für die Europäische Unıion jetfert.

Kritik „Brüssel“ 1ST schnell wohlfeıl, und ZW al be1 politischen Entscheidungs-
tragern auf höchster Ebene Ww1e€e den Stammtischen, be1 der Tau un: dem Mann
aut der Straße W1e€e 1mM rechts- un: politikwissenschaftlichen Diskurs. Ditfferenzier-
LeS un! Verschwommenes, Berechtigtes un wenıger Berechtigtes vermischen sıch
dabeı, un: manches richtet sıch dıe alsche Adresse, weıl sıch das Geflecht der
Zuständigkeiten und ıhrer Verzahnungen oft aum och erschließen ll Die Liste
der Klagen un!: Vorwürte 1St lang. S1ie reicht VO Deftizıt Demokratie bıs ZUuU

Mangel Iransparenz, VO  a der Überbürokratisierung bıs den Unklarheıiten 1n
den Kompetenzzuweısungen, VO  a der Ohnmacht des europäischen Parlaments bıs
ZUTr UÜbermacht un Eigenmächtigkeıit der Kommuissıon, VO der Unverhältnıis-
mäfßıgkeıt der Agrarsubventionen bıs Z Gehälterhöhe be] den Brüsseler Behör-
den, VO Mifßachtungen des Subsidiarıtätsprinz1ıps un Einmischungen 1n natıonale
Angelegenheıiten bıs hın allgemeinen Vorwürfen der Verschwendungssucht, der
Korruption und anderem mehr.

Es 1St unmöglıch, 1er auf die Frage der Berechtigung all solcher Kritik 1mM e1N-
zelnen einzugehen. Da 1mM Hınblick auf die institutionellen Strukturen 1n der
Europäischen Unıion eın gewaltiger Reformbedarf besteht, 1St unbestrıitten, un! der
Katalog der Fragen, autf dıe \VA@] Retorm- un! Verfassungskonvent 1er zielführende
Antworten erwartet werden, 1ST 1n der Laekener Erklärung weIltaus detaıillierter auf-
gelistet, als das 1er möglıch ware. Auch bestreıtet nıemand, da{fß Macht ohne aUuS-

reichende Kontrolle verführerisch 1St un!: da die institutionellen Strukturen 1n

politisch-gesellschaftlichen Grofßsystemen VOT Denaturierungen unterschiedlichster
Art nıcht gefeıt sınd Da{fß Vorteilnahme 1mM Amt, Bestechung un!: Betrug n1e
vollıg ausgeschlossen werden können, annn 111all treiliıch auf der nationalen Ebene
schon bitter erfahren, un! da GCs Dunkelziffern oibt un! manchmal lange
dauert, bıs die geltende Rechtsordnung oreift, weılß auch jedermann.

Dıies alles hebt aber HUT NECUu 1NSs Bewulßtseın, da sıch jedes Geme1ilnwesen JE
der eıt 1n eiınem mehr oder auch wenıger „politischen und kulturellen Pa
stand“ 20 befindet. Dabe1 sınd „nıcht 1L1UT institutionelle Regelungen, sondern auch
die Grundeinstellungen der Burger 7A0 politischen System, seinen Leıistungen, der
eigenen Rolle 1mM 5System VO  . konstıitutiver Bedeutung  “21. Diesen „politischen un:
kulturellen Zustand“, diese tatsächliche Konstıitution eines Gemeinwesens hat 111l

als seine „Vertfassung 1mM empirıischen Sınne  ® ZZ bezeichnet. Wenn dieser Tustand e1l-
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1165 Gemeinwesens jedoch 1n einem konkreten Fall aus vielen wiıirklıchen oder
vermeıntlichen Gründen als defizıtär, unbefriedigend un: kritikbedürftig empfun-
den wırd, IST CS nıcht 11UT naheliegend, sondern 1mM eigentlichen Sınn des Wortes NOL-

wendi1g, diesem (3emeınwesen annn auch eıne nOrMAtIVE Verfassung geben. ine
solche normatıve Verfassung garantıert Hür sıch alleın gewiß och nıcht den CI=-

strebten Ertfolg. ber S1e annn entscheıdend helten, ıh ZUu bewirken. Im übrıgen
sınd CS an zuallererst die Bürgerinnen un Bürger 1n diesem Gemeıinwesen, dıe
eıne solche Verftassung verdient haben

Was diese Verfassung eısten MUuU

iıne Vertassung tür Europa mu{ natürliıch Au einen die Antworten wıderspiegeln,
dıe 1mM Reformkonvent auf die Fragen ach den siınnvollen Kompetenzzuweısungen
1mM Organgefüge der Unıion erarbeitet un: schliefßlich akzeptiert werden. Es gehört
Zu Wesen eıner Verfassung, mıiıt einer klaren Verteilung Va  - Zuständigkeiten die
der Leıtung des (Gemeinwesens beteiligten Urgane verantwortlichem Handeln
befähıgen, ihre Kooperatıon 1m notwendıgen Ma{ii sıchern und S1e zugleich
einander ZUu bınden, da sıch Zuweıisung, Gewährleistung und Kontrolle der Macht
1n eıner AUSSCWOSCHCH un: möglıchst stabılen Balance befinden. Da jer welche
Konzepte datür VO WE auch ımmer 1mM einzelnen befürwortet werden angesichts
der beobachtbaren Ungleichgewichtigkeiten Verbesserungen möglıch sınd, 1St nıcht
umstrıtten. In jedem Fall hat der Rückzugsweg einem bloßen Staatenbund dabe1
aber verbindlich als versperr L gelten, un:! der Weg ach OIrIN mu{fß offenbleiben
un:! geduldıg und mutıg zugleıch ın AngriffSwerden. uch AWAU| wiırd
eine Verfassung wichtige Dienste leisten; dıe besondere Hochrangigkeıit eıner
Rechtsnorm legıtimiıert dıe Macht, dıe sıch ıhr unterwirft, 1n besonderer Weıse.

Da{fß die Sprache dieser Verfassung einftfach und klar se1ın sollte, 1st ebenso e1IN-
leuchtend W1e€e der Sachverhalt, dafß die Komplexıtät der ordnenden Strukturen
und die europäische Sprachenvielfalt 1es durchaus nıcht leicht machen. Da alle
wichtigen Vorschriften, dıe bısher och ımmer ın verschiedenen Vertragswerken
aufgesucht werden mussen, 1n einem einzıgen Verftfassungsdokument ZUSAMMENSC-
taflt werden können, sollte aber 1ın jedem Fall als eın orofßer Vorteıl gelten.

Um vieles wichtiger och 1St treilich, da{fß dıe Verfassung der Europäischen Unıion
nıcht der Ebene eiınes blofßen Organısationsstatuts verhaftet bleibt, sondern sıch
entschieden den Wertgrundlagen bekennt, aus denen Europa historisch hervor-
gewachsen 1St. In iıhrer Substanz sınd diese Grundlagen in den Grundrechtskata-
logen der rechtsstaatlich-demokratischen Verfassungen manıftfestiert, WwW1e€e sS1e 1n den
Miıtgliedsstaaten der Unıion 1ın Kraft sınd; dıe Besonderheit der Vertassungslage 1n
Grofßbritannıien ann 1er außer Betracht bleiben. IDenn mi1t der 1mM Jahr 2000 VG1T=

abschiedeten Europäischen Charta der Grundrechte 1ST Ja eın essentieller eıl der
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gemeinsamen verfassungsschöpferischen Arbeit bereıits geleistet. Nun muß diese
Charta der zukünftigen Verfassung MI1t dem Ergebnis einverleıibt werden, da{ß ıhre
Grundrechte an mMI1t voller Rechtsverbindlichkeit Grundrechten der Unıions-
bürger werden. uch WEeNnNn die Charta 1m Vergleich HSC BEEHN Grundgesetz 1n
einzelnen Punkten durchaus och ZEW1SSE Defizite aufweist, 1St doch andererseıts
alleın ıhr Zustandekommen eın hoffnungsvolles Sıgnal dafür, da{fß mehr geme1n-

Wertsetzung möglıch 1st als außerstentalls eın Kompromuifß auf dem kleinsten
gemeınsamen Nenner. Miıt der zentralen Bezugnahme auf die Menschenwürde un
dıe auf S1Ee vegründeten Rechte der Person 1St doch diıe ıdeelle Basıs bezeichnet, auf
der das Gemehnnwesen der Europäischen Unıion aufruhen MUu

Anlıegen un: Beıtrag der Christen

[)as annn treilich nıcht hındern, abschließend doch och auf einıge€ Fragen hınzu-
weısen, dıe aus der Perspektive der europäıischen Christen und ıhrer Kıirchen mMI1t
dem Text der Charta alleın och nıcht zureichend beantwortet sınd Schon eiım
Vertrag VO Amsterdam 1St L1UT in eıner Zusatzerklärung testgehalten, da{fß „die Eu-
ropaıische Unıion den Status achtet“ und „nıcht beeinträchtigt“, den „Kırchen un:
relig1öse Vereinigungen der Gemeinschaften ın den Mitgliedsstaaten ach deren
Rechtsvorschriften genießen“ Z5 BeI eıner Eınbeziehung des Sachgehalts dieser -
klärung 1n die Verftassung mufßte der Wortlaut der Grundrechtscharta ebensoweni12
EeTNEeNT 7A06 Diısposıtion gestellt werden, WIe be1 eıner stärkeren Gewährleistung des
Selbstbestimmungsrechts der Kıiırchen un: Religionsgemeinschaften auch auf
ropaischer Ebene In beiden Fällen ware jedoch dıe iınsbesondere VO Christentum
bewirkte relig1öse Verwurzelung Europas un! ebenso der untrennbare Zusammen-
hang deutlicher anerkannt, der 1U einmal auch unabhängig VO manchen Irrungen
und Wırrungen ın der Geschichte zwischen eınem allgemeinen Bekenntnis ZUT

Freiheit un: dem Recht besteht, selne relıg1ösen oder weltanschaulichen Überzeu-
SUNSCII fre1 wiählen un: S1E auch 1ın Gemeiinschaft mıt Gleichgesinnten 1m Rah-
LLLETIN der geltenden (zsesetze 1n konkretes Handeln M ZUSELZEH

Es 1St selbstverständlich, da{fß 1n der Präambel der Verfassung alleın schon durch das
ausdrückliche Bekenntnis ZGrundwert der Menschenwürde eiıne klare Absage
jede Absolutsetzung des (Gemeinwesens un! se1iner politischer Ordnung ZU Aus-
druck kommen mu{fß Beıides aber würde ohne 7Zweıte] nachhaltıg verstärkt,; WE

auch durch einen ausdrücklichen Gottesbezug das gemeInsame geistig-relig1Ööse
und sıttliıche Erbe Furopas erinnert und die Exıstenz „JEMES Offtfenen und unableıtbar
Anderen“ anerkannt würde, „das MmMI1t dem Wort (Sott verbunden wırd“ Z4 Es 1sSt
schwer erkennbar, da{fß entsprechende Erwartungen, anders als das be1 den Gründern
der Gemeinschaft der Fall SCWESCH wafre, 1m LICU begonnenen Jahrhundert auf \Wi-
derstand stoßen werden. ber vielleicht könnten Behutsamkeıt und wohlverstandene



Gottfried Leder

Toleranz doch einer Formulierung tfinden lassen, die Gläubige W1€E Nichtglaubende
gleichermaßen friedlichem Miteinander Zzu Wohl des (GGanzen einlädt.

Die Priäambel der Polnischen Verfassung VO Aprıil 1997 spricht „alle Staats-
bürger der Republık“ „sowohl diejenigen, dıe (sott als die Quelle der Wahr-
heıt, Gerechtigkeıt, des Csuten un: des Schönen glauben, als auch diejenigen, die
diesen Glauben nıcht teılen, sondern diese unıversellen Werte aus anderen Quellen
ableiten“. Und S1Ee stellt test, da alle gemeınsam sıch J1n Bewußtsein der Verant-
wortung VOT (3O11 der VOT dem eiıgenen Gewiıissen“ diese Verfassung der Republik
Polen vegeben haben?2>. Es ware ein ermutigender Beweıs für dıe moralısche Kraft
der Europaer, WE der „Konvent für die Zukunft Europas” versuchen würde, VO

diesem Beispiel lernen.
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